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FRANKFURTER INST 
Argumente zur Wirtschaftspolitik 
Nr 18/April 1988 wn* 
Die Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft 
Die Reformbeschlüsse von 1988 und ihre Bewertung 

Die Agrarpol i t ik der Europäischen 
Gemeinschaft marschiert immer 
weiter in den staatlichen Dir igismus. 
Sie führt zu einer immer stärkeren 
Belastung von Landwirten, Verbrau
chern und Steuerzahlern und damit 
zu einer immer größeren Ver
schwendung volkswirtschaft l icher 
Ressourcen. Wesentliche Ursache 
für die fehlgeleitete Agrarpol i t ik ist 
die staatliche Abnahmegarant ie fur 
die wicht igsten Agrarprodukte zu 
Preisen, die höher sind, als der freie 
Markt sie hergibt. Da Landwirte und 
Zwischenhändler nicht mehr auf den 
Marktpreis zu achten brauchen, ist 
ihr Risiko, auf Überschüssen sitzen 
zu bleiben, gleich Null. Folglich ver
sucht jeder Landwirt , mehr zu produ
zieren, um so zu höheren Einnahmen 
zu gelangen. Bei einem solchen Sy
stem ist der Tag abzusehen, an dem 
die EG-Mittel wegen der Agrarpreis-
stutzung und der Lagerhaltung er
schöpft sein werden. 

An dieser krankhaften System
schwäche haben auch die Brüsseler 
Beschlüsse von Mitte Februar 1988 
nichts Wesentliches geändert. Wohl 
waren die Verhandlungen so müh
sam wie nie zuvor. Die Staats- und 
Regierungschefs der EG mußten so
gar zu einem Sonder-Gipfeltreffen im 
Februar 1988 in Brüssel zusammen
kommen, nachdem sie bei ihrem 
halbjährigen Regeltreffen im Dezem
ber 1987 trotz vieler Anläufe noch 
keine Einigung erzielt hatten. Erst 
1988 haben sie sich, diesmal unter 
deutscher Präsidentschaft, zu Ent
scheidungen über die Finanzierung 
der Gemeinschaft und über die 
Agrarpol i t ik durchgerungen. 

I. Der wesentliche Inhalt 
der „Gipfelbeschlüsse" 

1. 24% mehr Geld für die EG: Die EG 
erhält ab 1988 von den Mitgl iedstaa
ten zusätzliche Eigenmittel. Deren 
Obergrenze wurde heraufgesetzt 
und das Bruttosozialprodukt dafür 

zur Bemessungsgrundlage gemacht. 
Der neue Rahmen erweitert das 
Haushaltsvolumen für 1988 von bis
her 35,2 Mrd. ECU auf 43,7 Mrd. ECU 
(umgerechnet rund 90,6 Mrd. DM). 
Das bedeutet einen Zuwachs an Ei
genmitteln von schlagartig 24%. 

2. Die Kosten der Agrarpol i t ik stei
gen weiter, aber begrenzt: Der An
stieg der Ausgaben für die Agrarpol i 
tik ist bis 1992 jährl ich auf 74% desje
nigen Prozentsatzes begrenzt, um 
den das EG-Bruttosozialprodukt 
steigt. Für 1988 sind im EG-Haushalt 
an Agrarausgaben 27,5 Mrd . ECU 
vorgesehen, umgerechnet 56,6 Mrd . 
DM. Sie entsprechen 62% der Ge
samtausgaben von rund 44 Mrd. 
ECU. Aber für den Wertverfall und 
den subventionierten Verkauf der 
Überschußprodukte aus den über
quel lenden staatlichen Preisstüt
zungslagern werden zusatzliche Mit
tel bereitgestellt (Sondermittel 
Lagerabbau), bis 1992 zusammen 
6,8 Mrd. ECU. Eine weitere Sonderf i

nanzierung gibt es für mögl iche Zu-
satzkosten, falls der Dollar-Kurs noch 
weiter fallen und damit zu höheren 
Exportsubventionen für Agrarpro-
dukte zwingen sollte (Sondermittel 
Dollar-Kursrisiko). Sie sind mit 1 Mi l -
larde ECU (2,1 Mrd . DM) dotiert. Tat
sächlich also können sich die Agrar
ausgaben 1988 zu 29,7 Mrd . ECU ad
dieren und damit den Haushalt we i 
ter erhöhen. 

3. Maßnahmen gegen Agrarüber-
schüsse: Eine Palette von weiteren 
agrarpolit ischen Maßnahmen soll 
ebenfalls zur Eindämmung der 
Agrarausgaben beitragen: Höchst
mengen, zusätzliche Überschußab
gaben, angedrohte Preissenkungen, 
Entgelte für Nichtprodukt ion und 
Beihilfen für einen vorzeit igen Aus
stieg aus der Agrarprodukt ion (Vor
ruhestand). 

Überschußabgaben und angedrohte 
Preissenkungen: Sanktionen werden 
vorgesehen, wenn die Produktion 

Die Ausgaben der EG in Mrd. ECU 

I | Agrarausgaben | | Sonstige Ausgaben 1 ECU = 2,07 DM ('87) 
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eine best immte Höchstmenge über
schreitet. Sie gelten für Getreide, Öl
saaten und Eiweißpflanzen. Damit 
die Landwirte z.B. bei Getreide die 
sogenannten Garantiemengen nicht 
überschreiten, w i rd ihnen (neben der 
schon bestehenden „Mi tverantwor
tungsabgabe" von 3% des Interven
tionspreises) vorsorgl ich eine zusätz
liche Überschußabgabe in Höhe von 
ebenfalls 3% des staatlichen An
kaufspreises abverlangt. Diese Ab
gabe erhalten sie ganz oder tei lweise 
zurück, wenn sie die Höchstmenge 
nicht oder nur um weniger als 3% 
überschreiten. Anderenfal ls w i rd die 
Zusatzabgabe einbehalten und dar
über hinaus der staatliche Ankaufs
preis für das jeweils folgende Wirt
schaftsjahr um 3% gesenkt. Erhoben 
w i rd die Abgabe beim ersten Käufer 
(Handel oder Verarbeiter). Kleiner
zeuger mit bis zu 20 Tonnen Getreide 
im Jahr sind von beiden „Mi tverant
wor tungsabgaben" befreit. Außer
dem soll die Europäische Kommis
sion Vorschläge für die (zwangswei
se?) Verwendung von EG-Getreide 
im Mischfutter ausarbeiten. 

Überschreiten die Landwirte die 
Höchstmengen für Raps (4,5 Mil l io
nen Tonnen), für Sonnenblumenker
ne (2 Mil l ionen), für Sojabohnen (1,3 
Mil l ionen) und für Eiweißpflanzen 
(3,5 Mil l ionen), kürzt „Brüsse l " den 
jewei l igen staatlichen Stützpreis im 
Wirtschaftsjahr 1988/89 je % Über
schreitung um 0,45% und in den 
späteren Jahren bis 1992 um 0,5%. 
Um die Selbstf inanzierung der Zuk-
kermarktordnung durch Zuckerfabri
ken und Rübenbauern sicherzustel
len, werden zusätzliche Abgaben 
eingeführt. Die Kontingent ierung der 
Milch durch Produktionsquoten wi rd 
bis 1992 verlängert. 

Entgelt für Produktionsverzicht und 
Produkt ionsumstel lung: Weiter sind 
Produktionssti l legungen von Anbau
f lächen, Vorruhestandsregelungen 
und direkte Einkommensbeihi l fen 
vorgesehen. Landwirte, die minde
stens 20% ihrer Fläche für minde
stens fünf Jahre aus der Produktion 
nehmen, erhalten als Ausgleich für 
den Einkommensverlust je nach Bo
denqualität zwischen 100 und 

600 ECU je Hektar. Wenn sie ihre Pro
duktion auf best immte Eiweißpflan
zen oder auf sogenannte Grünbra
che umstel len, bekommen sie etwa 
halb so hohe Ausgleichszahlungen. 
Wer mindestens 30% seiner Acker
fläche aus der Produktion n immt , 
w i rd für 20 Tonnen Getreide von der 
„Mi tverantwor tungsabgabe" befreit. 
Alle Mitgl iedsstaaten, mit Ausnahme 
von Spanien und Portugal, sind ver
pflichtet, ihren Landwirten solche 
Programme des Produktionsver
zichts auf freiwi l l iger Basis anzu
bieten. 

Vorruhestandsrente, direkte Einkom
mensbeihi l fen: Ältere Landwirte 
können ihre landwirtschaft l iche Tä
tigkeit vorzeit ig einstellen (Vorruhe
stand). Dafür werden sie solange mit 
einer Rente entschädigt, bis sie die 
Altersgrenze erreicht haben. Vorge
sehen ist eine Rente bis zu 7140 DM 
im Jahr. Damit ist aber nicht die Ver
pfl ichtung verbunden, daß auf ihren 
Flächen keiner mehr produzieren 
darf; sie können die Flächen auch an 
andere Landwirte abgeben. Wenn 
sie das tun , muß sich der andere 
Landwirt verpf l ichten, dort keine 
Überschußprodukte anzubauen. 

Wird die Produktion auf der Fläche 
völ l ig sti l lgelegt, kommt zur Rente 
noch eine Prämie von bis zu 595 DM 
je Hektar hinzu. Lohn- und Familien
arbeitskräfte können bis zu 4760 DM 
im Jahr bekommen. Jeder Mitgl ieds
staat kann die Rente aus eigenen 
Mitteln noch erhöhen. Über die di
rekten Einkommensbeihi l fen soll der 
Ministerrat bis zum I .Ju l i 1988 eine 
Entscheidung treffen. 

4. Mehr Geld für strukturschwache 
Gebiete: Um die schwächeren Regi
onen in der Gemeinschaft wirtschaft
lich zu stärken, werden die Finanz
mittel für die sogenannten Struktur
fonds (Sozial-, Regional- und Agrar-
Orientierungsfonds) von 1989 bis 
1992 jährl ich um 1,3 Mrd. ECU er
höht. Damit steigen sie von 7,4 Mrd. 
ECU (15,2 Mrd. DM) 1988 auf dann 
13 Mrd. ECU (26,8 Mrd. DM) 1992. 
Die Gelder für diese Fonds gelten als 
der Beginn eines Finanzausgleichs 
zwischen ärmeren und reicheren 
Staaten der Gemeinschaft. 

II. Die Maßnahmen und 
ihre Bewertung 

In der Agrarpol i t ik setzt die Gemein
schaft die von der Europäischen 
Kommission mit ihren Vorschlägen 
vom 28. Jul i 1983 in Gang gebrachte 
restriktive Linie fort und verschärft 
sie. Die Agrarminister waren ihr dar
in mit den Beschlüssen vom 31 . März 
1984 zu einem guten Teil gefolgt. 
Nun w i rd die staatliche Preisstüt
zung weiter eingeschränkt: Die 
Stützpreise sollen automatisch ge
senkt werden, wenn die EG-Land
wirtschaft die „Garant ieschwel len" 
überschreitet, also über die festge
setzten Mengen hinaus produziert. 

Mit diesem Automat ismus soll etwas 
mehr vom natürl ichen Mechanismus 
des Marktes zugelassen werden, 
doch sind die ihm gezogenen Gren
zen wei tgehend geblieben. So könn
te der Fortschritt in der Produktivität 
die Preissenkung leicht kompensie
ren und überspielen. Die staatliche 
Ankaufpf l icht zum (gesenkten) Min
destpreis bleibt der Menge nach un
begrenzt. Die Überschußprodukt ion 
kann also weitergehen. 

Gleichwohl sind die vorsorgl ich an
gedrohten Preissenkungen ein 
Schritt in die richtige Richtung und, 
gemessen an den ständigen Preis
heraufsetzungen in den Jahren bis 
einschließlich 1983/84, durchaus zu 
begrüßen. 

1. Verkappte Preissenkung, die halb 

verpufft 

Die zusätzliche „Mi tverantwor tungs
abgabe" auf Getreide ist markt
widr ig und kontraproduktiv. Sie läuft 
für die Landwirte (wie schon die bis
herige) auf eine verkappte Preissen
kung hinaus und mindert ihre Erlöse. 
Solche Überschußabgaben sind 
letztlich eine Produktionssteuer und 
wirken für die Landwirte wie eine 
künstliche Kostenerhöhung, die im 
Preis nicht weitergereicht werden 
darf. Für die Verarbeiter und Ver
braucher von Getreide dagegen ver
mindern sich die Preise nicht. Wir
kung können die Überschußabgaben 
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daher nur auf der Angebotsseite des 
Marktes entfalten, nicht auf der 
Nachfrageseite. Die Landwirte kom
men also nicht in den Genuß eines 
Mehrabsatzes, der mögl ich ist, wenn 
sich auch für die Nachfrager der 
Preis verr ingern würde. Nicht anders 
sind die Überschußabgaben auf 
Milch (seit 1977) und Zucker zu beur
tei len. 

2. Sündenfall 
Milchkontingentierung 

Daß die Mi lchprodukt ion und die 
staatliche Milchpreisgarantie auf 
eine vom Staat für jeden Mi lchbau
ern oder jede Molkerei festgelegte 
Menge („Garant iemenge") be
schränkt bleibt, überrascht nicht. 
Diese Kontingentierung ist der große 
Sündenfall der europäischen Agrar
politik von 1984. Kotingente w i rd 
man nie wieder los. Sie breiten sich 
aus wie ein Ölfleck, greifen auf an
dere Produkte über, erfordern immer 
weitere Kontrollen und bescheren 
den Bauern höhere Kosten. Die Kon
t ingent ierung soll es erlauben, die 
staatlichen Garantiepreise wieder 
ganz ungeniert heraufzusetzen („ak
tive Preispolit ik"). Kont ingent ierung 
aber bedeutet erstens, daß sich die 
Gemeinschaft noch tiefer in den 
Agrardi r ig ismus verl iert und zwei
tens, daß die (weiter steigenden) Ko
sten noch stärker als zuvor mit 
Staatshilfe auf die Preise überwälzt 
werden. Das bugsiert die Kosten der 
staatlichen Preisstützung aus dem 
öffentl ichen Haushalt hinaus und 
versteckt sie in den Verbraucherprei
sen: die Belastung der Bürger f indet 
heimlich statt. Begrenzt werden die 
Kosten nur für den öffentl ichen 
Haushalt, nicht gesamtwirtschaft
lich. Diese heimliche Kostenabwäl
zung ist noch dazu sozial f ragwürd ig , 
denn sie trifft die ärmeren Bürger, 
die einen größeren Teil ihres Ein
kommens für die Ernährung ausge
ben müssen, härter als die reicheren. 

3. Prämien für Nichtproduktion 
belasten andere Agrarmärkte 

Entschädigungsprämien sollen die 
Landwirte zu einem freiwi l l igen Pro
duktionsverzicht auf mindestens 

20% ihrer Ackerflächen bewegen. 
Dabei können es sich die Landwirte 
offensichtl ich aussuchen, welches 
Produkt sie dort nicht produzieren 
wol len. Die Über legung, die zu 
dieser Maßnahme geführt hat, ist auf 
den ersten Blick bestechend: Men
gen, die am Markt (zum staatlich ge
stützten Preis) nicht abzusetzen sind, 
sollen gar nicht erst produziert wer
den. Für die nicht erzeugten Mengen 
würden damit die Kosten der staatli
chen Stützungskäufe, der Lagerung 
und Überschußbeseit igung entfal
len. Das stattdessen gezahlte Stille
gungsentgelt käme, anders als jetzt, 
bei den Bauern direkt und in voller 
Höhe an. Es klingt auch erfreulich, 
wenn Überschlagsrechnungen auf
gemacht werden wie diese: Würden 
nur 10% der ertragsschwächeren Bö
den (40 Doppelzentner je Hektar) in 
der Gemeinschaft, ohne Spanien 
und Portugal, nicht mehr mit Getrei
de bebaut, fiele die EG-Getreideernte 
um schätzungsweise 10 Mil l ionen 
Tonnen geringer aus; das sei eben 
jene Menge, die in den kommenden 
Jahren bei stagnierender Nachfrage 
auf den Binnen- und Exportmärkten 
nicht absetzbar sei und den Über
schuß ausmache. 

Aber auch in dieser Maßnahme stek
ken mehrere Pferdefüße. Ohnehin 
schon rechnen die Urheber der Be
schlüsse damit , daß die Landwirte 
keineswegs ihre ertragsreichsten, 
sondern eher die ärmsten Böden 
zum Produktionsverzicht freigeben. 
Selbst die höchste Prämie von 
600 ECU ist für solche Landwirte, die 
im Durchschnitt 60 Doppelzentner 
und mehr ernten, kein sonderl icher 
Anreiz für den Produktionsverzicht. 
Dieser Effekt wäre noch hinnehmbar, 
wei l hiermit immerh in eine Auslese 
zu höherer Produktivität und Stück
kostensenkung stattfände. An
dererseits sind es gerade die Land
wir te mit hohen Hektarerträgen, die 
zur Überschußbi ldung besonders 
beitragen. 

Außerdem besteht die Gefahr, daß 
Landwirte auf den restlichen 80% 
ihrer Fläche die Produktion noch 
weiter intensivieren und den Produk
tionsausfall der 20% im Lauf der fünf 

Jahre zumindest tei lweise kompen
sieren. Darüber hinaus ist damit zu 
rechnen, daß die Landwirte anstelle 
des nichtproduzierten Getreides die 
f re igewordene Arbeitskapazität in 
eine stärkere Viehhaltung („Verede
lungsprodukt ion") stecken und die 
Märkte für Fleisch und Eier zusätzlich 
belasten. So ist es schon nach der 
Beschränkung der Mi lchprodukt ion 
gewesen, vor allem am Markt für 
Schweinefleisch. Die Landwirte kom
men also v o m Regen der Getreide
überschüsse in die Traufe eines 
Überangebots mit wei terem Preis
druck an anderen Agrarmärkten, was 
neue Forderungen an den Staat aus
lösen w i rd . Und wie soll eigentl ich 
überwacht werden, ob sich die Land
wir te an den Produktionsverzicht 
halten? Noch mehr Agrarbürokrat ie 
w i rd die zwangsläufige Folge sein. 

Nach fünf Jahren soll die Verpfl ich
tung zum Produktionsverzicht been
det sein. Dann werden die Flächen 
zur Produktion wieder frei und dort 
w i rd wieder produziert. Wil l der 
Staat das vermeiden, muß er das 
Subventionieren der Nichtproduk
tion weiterhin anbieten. Damit w i rd 
bewirkt, daß die Landwirtschaft an 
den Dauertropf der Subvent ion ge
fesselt bleibt, statt sich von der staat
lichen Nährlösung al lmähl ich abzu
klemmen und das gewünschte Ein
kommen aus eigener Kraft zu verdie
nen: Dort, w o sie auf Produktion ver
zichtet, hängt sie am Tropf der Stille
gungsprämien. Dort, wo sie auf die 
Produktion nicht verzichtet, hängt sie 
am Tropf der Preisstützung. Es bleibt 
auch dabei, daß die Landwirtschaft 
die öffentl ichen Mittel ständig neu 
erkämpfen muß. Das hebt weder ihr 
Ansehen, noch wi rd ihr das Erkämp
fen leichter fal len, weil die Zahl der 
Landwirte und damit die für Politiker 
interessante Wählergruppe weiter 
schrumpft. 

4. Vorruhestandsrente im Prinzip 
sinnvoll, aber . . . 

Sinnvoller dagegen ist die Rente für 
den vorgezogenen Ruhestand für äl
tere Landwirte, jedenfalls aus huma
nen („sozialen") Gründen. Wieviel 
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sie zur Angebotsent lastung wirkl ich 
beitragen w i rd , ist schwer zu schät
zen. Nach Angaben aus Brüssel sind 
in der Gemeinschaft 1,5 Mi l l ionen 
oder 19% der Landwirte über 55 
Jahre, und sie bearbeiten fast ein 
Fünftel der agrarischen Nutzfläche. 
Wenn diese vorzeit igen Ruheständ
ler ihre Flächen verkaufen oder ver
pachten dürfen, fallen solche Flä
chen im Regelfall an tüchtigere 
Landwirte. Diese jedoch sollen dar
auf keine Überschußprodukte an
bauen dürfen. Wie wi l l man das kon
troll ieren? Durch staatliche Feldhüter 
oder durch gegenseit ige Bespitze
lung? Andererseits haben diese 
Landwirte die Betr iebsvergrößerun
gen nöt ig, um rationeller arbeiten zu 
können und damit wet tbewerbsfähi
ger zu werden. Aber durch jenes Ver
bot werden sie in ihrer unternehme
rischen Bewegungsfreiheit beschnit
ten. Insofern führt die Rente für den 
Vorruhestand zu Widersprüchl ichkei
ten: Sie konnte dahin wi rken, die 
Wettbewerbsfähigkeit von bleiben
den Landwirten zu steigern, was 
einen marktwirtschaft l ichen Reform
kurs in diesem Wirtschaftszweig er
leichtern würde, aber die Bedingun
gen dafür führen dazu, daß sie diese 
Möglichkeit zugleich erheblich ein
schränken. 

5. Zusammenfassung: 
Keine grundlegende Wende in der 
Agrarpolitik 

Nimmt man das alles zusammen, so 
bleibt festzustellen: Die Brüsseler 
„Gipfelbeschlüsse" zur Agrarpol i t ik 
bringen aus den agrarpoli t ischen 
Verstrickungen keine grundlegende 
Wende. Sie halten wei tgehend am 
dirigist ischen Konzept fest. Die 
Agrarbürokrat ie feiert sogar neue 
Triumphe. Die Androhung, die Stütz
preise direkt und indirekt zu senken, 
wenn die festgelegten Höchstmen
gen überschritten werden, ist zwar 
ein überfäll iger Schritt in die richtige 
Richtung, aber als eine wirkl iche Ab
kehr von der Preisstützung sollen ihn 
die Landwirte offensichtl ich nicht 
verstehen. 

Die Produktionsüberschüsse sind 
nach wie vor bedrückend hoch. Zu

viel Rindfleisch, zuviel Zucker, zuviel 
Getreide, zuviel Wein - um nur die 
kostspieligsten Produkte zu nennen. 
Auch Mi lch, den Preisstützungsko
sten nach wei terhin an der Spitze, 
produziert die Landwirtschaft trotz 
Kont ingent ierung noch zuviel; die 
Quoten wurden zu hoch festgesetzt. 
Die sichtbaren Preisstützungskosten 
insgesamt sind für 1988 auf rund 
27 Mrd. ECU veranschlagt. Das sind 
17% m e h r a l s 1 9 8 7 u n d 4 7 % mehra ls 
1984. Dazu kommen die unsichtba
ren Kosten der Preisstützung, die 
zum größten Teil in den Verbrau
cherpreisen versteckt sind und die 
sichtbaren ganz erheblich über
schreiten. 

Ihre Agrarüberschüsse lädt die Ge
meinschaft nach wie vor mit hohen 
Exportsubventionen auf dem Welt
markt ab und löst dort Handelskon
flikte mit tradit ionel len Agrarexport-
ländern aus, darunter den Vereinig
ten Staaten, Kanada, Argent in ien, 
Uruguay, Austral ien, Neuseeland. 
Der amerikanische Handelsbeauf
tragte Clayton Yeutter hat sich am 
7. März 1988 enttäuscht zu den EG-
Agrarbeschlüssen geäußert. Die ge
genwärt ige Haltung Europas sei un
realistisch. Würde sie beibehalten, 

bräche im internationalen Agrarhan-
del das Chaos aus. 

Auch den Ländern der Dritten Welt 
fügt die Gemeinschaft im internatio
nalen Agrarhandel Schaden zu; sie 
behindert deren Agrarexport an der 
EG-Grenze und bedrängt ihn durch 
ihre Exportsubventionen am Welt
markt. Die Sowjetunion bekommt 
Europas Überschußbutter, anders 
als die EG-Verbraucher, zu Niedrigst
preisen: 1987 zum Beispiel für um
gerechnet 49 Pfennig je Ki logramm 
oder rund 12 Pfennig je halbes 
Pfund. 

Die Agrarwirtschaft ertrinkt in einem 
Wust von Regul ierungen; jährl ich 
w i rd sie mit neuen Verordnungen 
überschwemmt. Nach wie vor ist die 
Agrarpol i t ik der größte Konfl iktstoff 
bei den EG-Gipfelkonferenzen. Nach 
wie vor spaltet die gemeinsame EG-
Agrarpol i t ik den eigentl ich vorgese
henen gemeinsamen Agrarmarkt 
durch den sogenannten Währungs
ausgleich an den Binnengrenzen in 
nationale Teilmärkte. Und obwohl 
dies alles in Kauf genommen w i rd , 
um den Landwirten zu helfen, pfle
gen die Landwirte und vor al lem die 
deutschen immer wieder zu prote-

Selbstversorgungsgrad bei ausgewähl ten Agrarprodukten in der EG 
1986/87 (in %) 
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stieren, zu demonstr ieren und Kata
strophenalarm zu schlagen, wei l 
diese Agrarpol i t ik ihnen die ge
wünschten und vorgegaukelten Ein
kommen nicht verschafft, wei l sie 
sich durch diese Agrarpol i t ik sogar 
in ihrer Existenz bedroht fühlen. Und 
trotzdem klammern sie sich selbst an 
dieser dir igistischen Agrarpol i t ik 
nach wie vor fest und die Politiker, 
die von ihnen gewählt werden wo l 
len, mit ihnen. Nach wie vor suchen 
sie das Heil in weiteren staatlichen 
Eingriffen und Vorschriften. Das 
Ganze ist ein circulus vit iosus, den 
der gesunde Menschenverstand des 
Bürgers auf der Straße schon längst 
erkannt hat. Es ist an der Zeit, diese 
Erkenntnis in die Tat umzusetzen und 
eine wirkl iche Reform, eine „Neue 
Agrarordnung" herbeizufuhren. 

III. Für eine „Neue Agrar
ordnung" 

Es gibt nur einen Weg aus der nicht 
enden wollenden Misere unserer 
Agrarpol i t ik: Fort von bürokratisch 
regulierten Markten mit staatlicher 
Preissetzung und hin zu marktwirt
schaftlich organisierten Agrarmärk-
ten mit freier Preisbildung (siehe 
KRONBERGER KREIS: Für eine Neue 
Agrarordnung, Schriftenreihe Band 
8/1984). Das kann sicher nicht 
schlagartig geschehen; die Reform 
wi rd sich schrittweise über Jahre hin 
vollziehen müssen, damit sich die so 
lange fehlgeleiteten Landwirte auf 
die neue Ordnung einstellen können. 
Aber diese Reform muß jetzt in An
griff genommen werden. 

Dabei sind anfangs Übergangsrege
lungen nötig und wicht ig - wie bei 
allen t iefgreifenden ökonomisch-ge
sellschaftl ichen Reformen. 

Die Agrarpol i t ik gibt sich wei tgehend 
als Sozialpolit ik; sie soll von den 
Landwirten Härten abwehren, die 
man ihnen nicht zumuten zu können 
glaubt. 

Aber Preispolitik ist ein untaugliches, 
sogar schädliches Instrument, um 
nachhaltig Sozialpolit ik zu betreiben. 

Eine Politik der Preisstützung pflegt 
sich an der Einkommenslage der 
Bauern mit unterdurchschnit t l ichem 
Einkommen zu orientieren. Eine Poli
tik aber, die sich nur oder sehr stark 
nach der Bedürftigkeit der Schluß
lichter richtet, schwemmt den Nicht-
bedürft igen Vorteile zu, die diese un
gerechtfert igt bereichert. Die Preis
stützung verschafft den reicheren 
Landwirten größere Vorteile als den 
ärmeren, bedürft igeren Landwirten. 
Durch sie werden die ohnehin schon 
großen Einkommensunterschiede 
innerhalb der Landwirtschaft noch 
verschärft. 

Die Agrarminister dürfen die Stütz
preise aller Agrarprodukte nicht 
mehr heraufsetzen. Für Uberschuß-
produkte müssen sie sogar gesenkt 
werden, damit die Landwirte ihre 
Produktion der Nachfrage anpassen; 
bloß angedrohte Preissenkungen 
reichen dafür nicht aus. 

Kürzungen von Preisen und Produk
t ionsbeihi l fen können die bäuerl i
chen Einkommen mindern. Direkte 
Zahlungen als Überbrückungshi l fe 
sollten dies auffangen und die Um
stellung auf die neue Agrarordnung 
erträglich machen. Es ist aber nicht 

vertretbar, die Hilfe auch an solche 
Landwirte zu zahlen, deren Einkom
mens- und Vermögenslage es ihnen 
erlaubt, die Umstel lung aus eigener 
Kraft zu bewält igen. 

Die Hilfe muß zeitlich befristet sein. 
Denn wie Preisstützungen haben 
auch direkte Zahlungen auf die Dau
er ihre Nachteile. Sie müssen zu Be
ginn gleich für die ganze Laufzeit in 
einem Betrag festgesetzt und garan
tiert werden. Dieser Betrag w i rd auf 
die einzelnen Jahre der Laufzeit auf
geteilt, w ie es beispielsweise bei der 
sogenannten Milchrente in der Bun
desrepublik Deutschland bereits ge
schieht. Der Landwirt, dem die Hilfe 
zugesprochen w i rd , erhält das Geld 
gerade auch dann weiter, wenn er 
aus der Landwirtschaft ausscheidet. 
Er kann damit eine andere berufl iche 
Existenz oder seinen Lebensabend 
absichern. Der Maßstab dafür, ob ein 
Landwirt eine solcher Überbrük-
kungshilfe braucht oder nicht, sollte 
die Höhe seines Gesamteinkom
mens sein. 

In Sonderfäl len sind auch ständige 
Beihilfen mögl ich, und zwar dann, 
wenn es das gesellschaftspolit ische 
Ziel ist, in best immten wirtschaft l ich 

Verfügbares Einkommei 
(Wirtschaftsjahr 1986/81 
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benachteiligten Gebieten die Bewirt
schaftung von Flächen durch Land
wirte zu erhalten. Die hier erzielba
ren landwirtschaftlichen Erträge rei
chen aber in der Regel für heutige 
Lebensansprüche nicht aus, so daß 
die Landwirtschaft, bliebe sie hier 
ohne Hilfe, aus diesen Gebieten im 
Wechsel der Generationen abwan
dert. Damit wird hier das Erhalten 
der Landwirtschaft und des Land
schaftsbildes zu einem, am Ziel ge
messen, knappen Gut. Knappe Güter 
haben ihren Preis. Über ständige di
rekte Beihilfen läßt er sich in diesen 
Sonderfällen entrichten. 

Zur Reform gehört auch der soge
nannte Währungsausgleich. Durch 
Be- und Entlastungen des Waren
werts beim Grenzübertritt trennt er 
die nationalen Agrarmärkte, die ei
gentlich ein gemeinsamer Markt sein 
sollen. Daher muß jeder Währungs
ausgleich verschwinden. So, wie alle 
anderen Wirtschaftszweige mit 
neuen Wechselkursen fertig werden 
müssen, muß es auch die Agrarwirt-
schaft. Mag man gleichwohl den 
Bauern in Aufwertungsländern (ent
gegen der Regel, die für alle anderen 
Wirtschaftsbereiche gelten) die 
abrupten Stützpreissenkungen als 
Folge von Wechselkursänderungen 
nicht zumuten, dann ließen sie sich 
anstelle des Währungsausgleichs an 
den Grenzen auch durch direkte Zah
lungen entschädigen, schrittweise 
sinkend und zeitlich begrenzt. 

Der Kurswechsel findet leichter Zu
stimmung, wenn man größere Kom
plikationen vermeidet und nicht alles 
auf einmal will. Daher ist es vertret
bar, das äußere Gerüst der Marktord
nungen bis auf weiteres stehen zu 
lassen, also auch das System des 

FRANKFURTER INSTITUT 

für wirtschaftspolitische Forschung e.V. 
Kaiser-Friedrich-Promenade 157 
6380 Bad Homburg v. d. H. 
Telefon (0 6172) 4 20 74 

Importschutzes gegenüber Agrar-
produkten aus Drittländern zunächst 
beizubehalten. 

Fazit: 

• Die EG-Agrarpolitik liefert nicht 
nur den größten Konfliktstoff 
innerhalb der EG. Sie ist auch 
der größte Störfaktor auf den 
Welt-Agrarmärkten. 

• Die „Gipfelbeschlüsse" von 
1988 zur Agrarpolitik mindern 
die Misere, aber beseitigen sie 
nicht, weil sie elementarste Re
geln der Ökonomie und des 
menschlichen Verhaltens au
ßer acht lassen. 

• Die Stoßrichtung der unab
dingbaren wirklichen Reform 
kann nur lauten: hin zu markt
wirtschaftlich organisierten 
Agrarmärkten. Eine solche Re
form muß schrittweise die nöti
gen Freiräume schaffen, damit 
dynamische Landwirte sich als 
Unternehmer entfalten können. 

Ausblick 

Die gegenwärtige Agrarpolitik, vor 
allem die der Bundesrepublik, ist 
nicht unternehmungsfreundlich. Die 
unternehmerischen Landwirte wer
den in den Schatten gestellt. Die 
Rahmenbedingungen für sie sind 
nicht gut genug. Geplante Obergren
zen für Viehbestände und Begren
zungen von Anbauflächen zum Bei
spiel würden diese Bedingungen 
weiter verschlechtern und der Land-

Wissenschaftlicher Beirat: 
KRONBERGER KREIS 

Wirtschaft einen falschen Dienst er
weisen: Die unternehmerischen 
Landwirte wandern aus der Land
wirtschaft ab, und die Fußkranken 
bleiben zurück. Eine deutsche Land
wirtschaft von Fußkranken fällt ge
genüber der landwirtschaftlichen 
Konkurrenz aus Ländern wie Hol
land, Frankreich, Dänemark, Groß
britannien immer weiter zurück, ver
liert immer stärker die Fähigkeit und 
die Bereitschaft, aus eigener Kraft zu 
leben. Die Landwirtschaft läßt sich 
nur dann aus der Sackgasse heraus
führen, wenn das unternehmerische 
Element in ihr gestärkt statt ge
schwächt und verteufelt wird. Unter
nehmerische Bauern lösen die An
forderungen mit viel mehr Einfalls
reichtum, als es die Politiker ihnen 
zutrauen. 

Mit noch mehr staatlichem Dirigis
mus läßt sich die Agrar-Misere nicht 
lösen. Die staatliche Agrarpolitik 
muß sich vom Dirigismus und Inter
ventionismus schrittweise zurückzie
hen. Sie muß die nötigen Freiräume 
schaffen, damit dynamische und un-
termehmerische Landwirte sich als 
Unternehmer richtig entfalten kön
nen. Auch die Landwirtschaft kann 
und darf sich dem umfassenden 
Strukturwandel nicht entziehen. Es 
ist falsch, aus ihr ein flächendecken
des Agrarmuseum machen zu wol
len. Mit Preisstützungen und an
deren Subventionen läuft der Staat 
Gefahr, die Bauern daran zu hindern, 
gerade das Richtige zu tun. Der Staat 
sollte am besten durch Unterlassen 
glänzen, damit die Bauern Unterneh
mer sein können. Er darf die Eigen-
Initiative der Bauern nicht, wie es 
jetzt geschieht, einengen und be
schneiden. Er muß sie fördern, pfle
gen und erhalten. 
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